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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN EINES DREIDIMENSIONALEN 
ERZEUGNISSES AUF DER BASIS VON CELLULOSE

(57) Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Erzeugnisses auf der Basis von Cellulose umfassend die
folgenden Schritte:
• Ein Cellulose enthaltener Rohling wird vor einer die Form des Erzeugnisses definierenden, formgebenden Oberfläche
eines Formwerkzeuges positioniert,
• ein bedrucktes Flachmaterial wird vor der formgebenden Oberfläche des Formwerkzeugs positioniert und mit einer
Bedruckung registergenau auf die formgebende Oberfläche ausgerichtet und
• der Rohling und das Flachmaterial werden erhitzt, gegen die formgebende Oberfläche gepresst und zu dem dreidi-
mensionalen Erzeugnis geformt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Er-
zeugnisses auf der Basis von Cellulose.
[0002] Es besteht ein Bedarf an Verpackungen, Be-
hältern, Schalen, Tassen und anderen dreidimensiona-
len Erzeugnissen aus erneuerbarem und recycelbarem
Material. Dabei sollen die Erzeugnisse die erforderliche
Stabilität und sonstige Eigenschaften aufweisen, die
durch die herkömmliche Ausführung z.B. aus Kunststoff,
Karton, Glas oder Aluminium erreicht werden.
[0003] Bereits bekannt ist, derartige dreidimensionale
Erzeugnisse auf der Basis von Cellulose herzustellen.
Hierfür wird vorzugsweise ein Material verwendet, das
im Wesentlichen aus Cellulosefasern besteht. Das Ma-
terial wird vorzugsweise aus Pflanzen gewonnen, z.B.
aus Holz, Zuckerrohr, Bambus, Mais, Baumwolle oder
Flachs. Zusätzlich zu Cellulosefasern kann das Material
weitere Stoffe enthalten, beispielsweise Stoffe zum Ver-
stärken oder zum Färben des Materials.
[0004] Die Herstellung von Rohlingen auf der Basis
von Zellstoff wird beschrieben in Larsson, P. A., & Wäck-
berg, L. (2016, Februar) "Towards natural-fibre-based
thermoplastic films produced by conventional paper-
making, Green Chemistry, 18 (11), 3324 - 3333. DOI:
10.1039/c5gc03068d".
[0005] Die WO 2017/160217 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Cellulo-
seerzeugnisses mithilfe eines Formwerkzeugs mit einer
die Produktform definierenden, formgebenden Oberflä-
che. Gemäß dem Verfahren wird ein Rohling aus Cellu-
lose, der vorzugsweise weniger als 15 Gew.-% Wasser
enthält, in das Formwerkzeug eingebracht, auf eine Tem-
peratur im Bereich von 100°C bis 200°C erhitzt und mit-
tels des Formwerkzeuges mit einem formgebenden
Druck im Bereich von 1 MPa bis 100 MPa gegen die
formgebende Oberfläche gedrückt. Der Rohling enthält
vorzugsweise zumindest 90 Gew.-% Zellstoff (wood pulp
bzw. chemical wood pulp) oder Holzschliff (mechanical
wood pulp). Zusätzlich kann der Rohling weitere Stoffe
enthalten, welche diesen beispielsweise verstärken, oh-
ne die Recyclebarkeit zu verhindern. Der Rohling kann
von einem zu einer Rolle aufgewickelten Flachmaterial
abgetrennt werden. Das Anpressen des Rohlings an die
formgebende Oberfläche erfolgt mittels einer flexiblen
Membran des Formwerkzeugs, an die mittels eines Flu-
ids ein Druck angelegt wird. Beim Pressen kann die Mem-
bran fest mit dem dreidimensionalen Erzeugnis verbun-
den und für das Pressen eines weiteren Erzeugnisses
durch eine neue Membran ersetzt werden.
[0006] Die WO 2017/160218 A1 beschreibt ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Herstellen eines Cel-
luloseerzeugnisses, bei dem zunächst in einer Trocken-
formeinheit der Rohling aus Cellulose in Form einer fort-
laufenden Bahn geformt und die Bahn zu einem Form-
werkzeug geführt wird, in dem aus Abschnitten der Bahn
das Celluloseprodukt geformt wird.

[0007] Die beschriebene Technologie sowie der Roh-
ling auf der Basis von Cellulose werden unter der Han-
delsbezeichnung PulPac™ von der Pulpac AB, Göte-
borg, Schweden vermarktet.
[0008] Grafisch werden diese Erzeugnisse durch
Pressen dreidimensionaler Beschriftungen auf der Ober-
fläche oder durch Aufkleben von bedruckten Etiketten
oder durch Aufdrucken von z.B. Logos, Bildern oder Be-
schriftungen mittels Tampon-Druck gestaltet. Die grafi-
sche Gestaltung ist durch die dreidimensionale Form der
Erzeugnisse erschwert und schränkt die Produktionsge-
schwindigkeit ein.
[0009] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen eines drei-
dimensionalen Erzeugnisses auf der Basis von Cellulose
zu schaffen, das die grafische Gestaltung des dreidimen-
sionalen Erzeugnisses erleichtert und höhere Produkti-
onsgeschwindigkeiten ermöglicht. Ferner soll eine Vor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens geschaffen
werden.
[0010] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsarten des Verfahrens sind in Unteransprüchen an-
gegeben.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen eines dreidimensionalen Erzeugnisses auf der
Basis von Cellulose umfasst die folgenden Schritte:

• Ein Cellulose enthaltender Rohling wird vor einer die
Form des Erzeugnisses definierenden, formgeben-
den Oberfläche eines Formwerkzeuges positioniert,

• ein bedrucktes Flachmaterial wird vor der formge-
benden Oberfläche des Formwerkzeugs positioniert
und mit einer Bedruckung registergenau auf die
formgebende Oberfläche ausgerichtet und

• der Rohling und das Flachmaterial werden erhitzt,
gegen die formgebende Oberfläche gepresst und zu
dem dreidimensionalen Erzeugnis geformt.

[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
die grafische Gestaltung des dreidimensionalen Erzeug-
nisses dadurch erreicht, dass vor dem Formen des drei-
dimensionalen Erzeugnisses zusätzlich zu dem Rohling
das bedruckte Flachmaterial vor der formgebenden
Oberfläche des formgebenden Werkzeuges positioniert
wird. Hierbei wird das bedruckte Flachmaterial mit seiner
Bedruckung registergenau auf die formgebende Ober-
fläche ausgerichtet. Hierdurch wird beim Formen des
dreidimensionalen Erzeugnisses durch Erhitzen und
Pressen von Rohling und Flachmaterial gegen die form-
gebende Oberfläche die Bedruckung bzw. die verschie-
denen Teile der Bedruckung genau auf den dafür vorge-
sehenen Stellen des dreidimensionalen Erzeugnisses
platziert. Beispielsweise kann ein Logo, eine Produktbe-
schreibung, eine Herstellerangabe, eine Gewichtsanga-
be, ein Copyright-Vermerk oder ein Barcode genau auf
der dafür vorgesehenen Stelle des Erzeugnisses ange-
ordnet werden. Bei dem Verfahren können lokal unter-
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schiedliche Dehnungen des bedruckten Flachmaterials
beim Formen des dreidimensionalen Erzeugnisses
durch entsprechende Bedruckung des Flachmaterials
kompensiert werden. Hierfür kann das Fachmaterial in
den Bereichen, die beim Formen des Erzeugnisses stär-
ker gedehnt werden, enger bedruckt werden und in den
Bereichen, die weniger oder gar nicht gedehnt werden,
entsprechend weniger eng bedruckt werden. Ferner wird
durch das Verfahren eine im Wesentlichen flächende-
ckende Bedruckung auch komplizierter dreidimensiona-
ler Formen ermöglicht.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsart des Ver-
fahrens ist das bedruckte Flachmaterial ein Tissue-Pa-
pier. Gemäß einer weiteren Ausführungsart ist das Tis-
sue-Papier ein weiches und leichtes, gazeartiges Papier
aus Zellstoff oder Holzschliff. Hierbei kann es sich ins-
besondere um ein feingekrepptes Papier handeln. Tis-
sue-Papier ist gut bedruckbar und beim Formen unter
Einwirkung von Temperatur und Druck gut mit dem Roh-
ling verbindbar. Ferner kann Tissue-Papier einen den
Rohling stabilisierenden Träger bilden. Dabei kann das
Tissue-Papier eine nur geringe Grammatur aufweisen.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsart enthält
der Rohling Cellulosefasern. Gemäß einer weiteren Aus-
führungsart besteht der Rohling im Wesentlichen oder
ausschließlich aus Cellulosefasern. Gemäß einer weite-
ren Ausführungsart enthält der Rohling aus Pflanzenma-
terial gewonnene Cellulosefasern, z.B. aus Holz, aus Zu-
ckerrohr (insbesondere aus Bagasse), Bambus, Mais,
Baumwolle oder Flachs gewonnene Cellulosefasern.
Gemäß einer weiteren Ausführungsart handelt es sich
bei den aus Holz gewonnenen Cellulosefasern um Zell-
stoff (wood pulp bzw. chemical wood pulp) oder um Holz-
schliff (mechanical wood pulp). Gemäß einer weiteren
Ausführungsart sind die Cellulosefasern Chemiefasern
(Regeneratfasern, beispielsweise Viskosefasern, Mo-
dalfasern, Lyocellfasern oder Cuprofasern). Diese Che-
miefasern können aus regenerierter oder verestherter
Cellulose hergestellt werden. Gemäß einer weiteren
Ausführungsart enthält der Rohling ein Gemisch aus na-
türlichen Cellulosefasern und aus Regeneratfasern. Ge-
mäß einer weiteren Ausführungsart umfasst der Rohling
zusätzliche Stoffe, beispielsweise ein oder mehreren der
nachfolgenden Stoffe: die Festigkeit erhöhende Stoffe
(z. B. Stärke oder andere als Klebstoff wirkende Stoffe),
die Hygroskopizität herabsetzende Stoffe, die Hydropho-
bizität erhöhende Stoffe oder Farbstoffe. Gemäß einer
weiteren Ausführungsart enthält der Rohling weniger als
45 % Wasser, weiterhin vorzugsweise weniger als 25 %
Wasser, weiterhin vorzugsweise weniger als 15 % Was-
ser. Gemäß einer weiteren Ausführungsart enthält der
Rohling mindestens 90 Gew.-% Cellulosefasern. Die
Herstellung des dreidimensionalen Erzeugnisses kann
insbesondere durch Erhitzen des Rohlings und des be-
druckten Flachmaterials auf eine Temperatur von 100°C
bis 200°C und Applizieren eines Druckes auf diese Ma-
terialien im Bereich von 1 MPa bis 100 MPa entstehen.
[0015] Die Herstellung des Rohlings kann insbeson-

dere erfolgen, indem Cellulosefasern voneinander ge-
trennt werden, die voneinander getrennten Cellulosefa-
sern auf eine Seite einer luftdurchlässigen Unterlage auf-
gebracht werden, an die andere Seite der luftdurchläs-
sigen Unterlage ein Unterdruck angelegt wird und hier-
durch die Cellulosefasern auf der einen Seite der luft-
durchlässigen Unterlage eine zusammenhängende
Schicht bilden. Der solchermaßen gebildete Rohling wird
auch als "Airlaid" bezeichnet. Die luftdurchlässige Unter-
lage kann insbesondere eine luftdurchlässige Trommel
oder ein luftdurchlässiges Förderband sein. Ferner ist es
möglich, den Rohling zu bilden, indem die Cellulosefa-
sern auf einem Tissue-Papier aufgebracht werden, wo-
bei an die andere Seite des Tissue-Papiers durch eine
luftdurchlässige Unterlage hierdurch der Unterdruck an-
gelegt wird. Hierdurch wird auf der Oberseite des Tissue-
Papiers eine zusammenhängende Lage aus Cellulose-
fasern gebildet und das Tissue-Papier mechanisch (z.B.
durch Verhakung von Fasern miteinander) mit der Lage
aus Cellulosefasern verbunden. Zusätzlich kann als Ab-
deckung eine weitere Lage Tissue-Papier auf die Ober-
seite der Lage aus Cellulosefasern aufgebracht werden.
Die weitere Lage aus Tissue-Papier kann ebenfalls me-
chanisch (z.B. durch Verhakung) mit der Lage aus Cel-
lulosefasern verbunden werden. Hierfür kann die weitere
Lage aus Tissue-Papier auf die Lage aus Cellulosefasern
aufgepresst werden.
[0016] Zusätzliche Stoffe, beispielsweise Stärke oder
andere Stoffe zum Erhöhen der Festigkeit der Lage aus
Cellulosefasern, können zuvor unter die Cellulosefasern
untergemischt werden oder nachträglich auf die Lage auf
Cellulosefasern aufgebracht werden, bevor diese mit ei-
ner weiteren Lage aus Tissue-Papier abgedeckt wird.
[0017] Die Herstellung des dreidimensionalen Erzeug-
nisses und die hierfür verwendeten Materialien können
insbesondere gemäß WO 2017/160217 A1 und/oder WO
2017/160218 A1 erfolgen. In dieser Hinsicht wird Bezug
genommen auf die beiden vorstehenden Schriften, deren
Inhalt hiermit in diese Anmeldung aufgenommen wird.
[0018] Für den Rohling kann beispielsweise das unter
der Bezeichnung Pulpac™ kommerzialisierte oder das
durch die eingangs erwähnte Schrift von Larsson, Wäck-
berg et al. beschriebene Material verwendet werden.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsart ist der
Rohling ein weiteres Flachmaterial.
[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird der
Rohling zu einer Rolle aufgewickelt und von der Rolle zu
dreidimensionalen Erzeugnissen verarbeitet. Gemäß ei-
ner anderen Ausführungsart wird der Rohling fortlaufend
hergestellt und zu dreidimensionalen Erzeugnissen ver-
arbeitet, wie in der WO 2017/160218 A1 beschrieben.
Hierbei erfolgen die Herstellung des Rohlings und seine
Verarbeitung in einem Inline-Prozess.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsart weist
der als weiteres Flachmaterial ausgebildete Rohling auf
einer flachen Außenseite oder auf beiden flachen Au-
ßenseiten eine Lage aus Flachmaterial auf. Das Flach-
material kann als Träger für ein Cellulosefasern enthal-
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tendes Material dienen, das watteartig sein kann. Gemäß
einer weiteren Ausführungsart ist das weitere Flachma-
terial ein bedruckbares Flachmaterial. Gemäß einer wei-
teren Ausführungsart ist das weitere Flachmaterial ein
Tissue-Papier.
[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird
beim Formen des Erzeugnisses das bedruckte Flachma-
terial zusätzlich auf einer Außenseite des Rohlings auf-
gebracht. Dabei kann der Rohling ausschließlich aus ei-
ner Lage aus Cellulosefasern bestehen oder zusätzlich
auf mindestens einer flachen Außenseite noch ein wei-
teres Flachmaterial als Träger aufweisen.
[0023] Gemäß einer anderen Ausführungsart wird ein
als weiteres Flachmaterial ausgebildeter Rohling, der auf
mindestens einer Außenseite mit einem bedruckbaren
Flachmaterial verbunden ist, auf dem bedruckbaren
Flachmaterial bedruckt und wird beim Positionieren des
Rohlings vor der formgebenden Oberfläche die Bedru-
ckung registergenau auf die formgebende Oberfläche
ausgerichtet. Bei dieser Ausführungsart muss nur ein
einziges Flachmaterial positioniert werden.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird das
bedruckte Flachmaterial auf der von dem Formwerkzeug
abgewandten Seite des Rohlings positioniert. Gemäß ei-
ner anderen Ausführungsart wird es auf der dem Form-
werkzeug zugewandten Seite des Rohlings positioniert.
Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird das bedruck-
te Flachmaterial mit der Bedruckung auf der von dem
Rohling abgewandten Seite positioniert. Alternativ wird
das bedruckte Flachmaterial mit der Bedruckung auf der
dem Rohling zugewandten Seite positioniert.
[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsart werden
auf das Flachmaterial Registrierungsmarken aufge-
druckt, weist das Formwerkzeug mindestens eine stati-
onäre Registrierungsmarke auf und wird durch Ausrich-
tung mindestens einer aufgedruckten Registrierungs-
marke auf mindestens eine stationäre Registrierungs-
marke die Bedruckung registergenau auf die formgeben-
de Oberfläche ausgerichtet. Gemäß einer weiteren Aus-
führungsart wird das Flachmaterial so bedruckt, dass je-
de Bedruckung, die für ein dreidimensionales Erzeugnis
bestimmt ist, mindestens eine aufgedruckte Registrie-
rungsmarke umfasst. Gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsart wird das Ausrichten der aufgedruckten Regist-
rierungsmarke auf die stationären Registrierungsmarke
mittels mindestens eines optischen Sensors kontrolliert.
[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsart werden
gleichzeitig vor den formgebenden Oberflächen mehre-
rer Formwerkzeuge ein einziger Rohling und voneinan-
der getrennte Teile des bedruckten Flachmaterials posi-
tioniert, wobei die voneinander getrennten Teile des be-
druckten Flachmaterials jeweils gesondert registerge-
nau auf die formgebende Oberfläche des Formwerkzeu-
ges ausgerichtet werden, vor dem sie positioniert wer-
den. Durch die gleichzeitige Verwendung mehrerer
Formwerkzeuge für die Herstellung dreidimensionaler
Erzeugnisse wird die Ausbringungsgeschwindigkeit er-
höht. Die registergenaue Ausrichtung wird dadurch si-

chergestellt, dass voneinander getrennte Teile des be-
druckten Flachmaterials jeweils mit ihrer Bedruckung ge-
sondert auf die jeweilige formgebende Oberfläche aus-
gerichtet werden.
[0027] Gemäß einer anderen Ausführungsart wird ein
als weiteres Flachmaterial ausgebildeter Rohling, der
fest mit einem bedruckbaren Flachmaterial auf mindes-
tens einer Außenseite verbunden ist, auf dem bedruck-
baren Flachmaterial entlang mehrerer paralleler Reihen
bedruckt, zwischen den aufgedruckten Reihen aufge-
trennt und werden die aufgetrennten Teile des weiteren
Flachmaterials jeweils gesondert vor verschiedenen
Formwerkzeugen positioniert und mit ihren Bedruckun-
gen jeweils registergenau auf die formgebenden Ober-
flächen der Formwerkzeuge ausgerichtet. Hierdurch
werden hohe Ausbringungsgeschwindigkeiten und re-
gistergenaue Anordnungen der Bedruckungen auf den
dreidimensionalen Erzeugnissen erreicht.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird
mindestens ein Formwerkzeug zum Formen von dreidi-
mensionalen Erzeugnissen mit mehreren zusammen-
hängenden Erzeugnisteilen verwendet und wird vor min-
destens einer formgebenden Oberfläche des Formwerk-
zeuges für nur eines der zusammenhängenden Erzeug-
nisteile ein nur für die Verbindung mit diesem Erzeugnis-
teil bestimmtes, gesondertes bedrucktes Flachmaterial
positioniert und mit seiner Bedruckung registergenau auf
die formgebende Oberfläche des Formwerkzeuges für
das betreffende Erzeugnisteil ausgerichtet. Hierdurch
wird eine registergenaue Ausrichtung der Bedruckung
auf mindestens ein Erzeugnisteil eines komplexen Er-
zeugnisses aus mehreren zusammenhängenden Er-
zeugnisteilen erreicht. Hierdurch kann eine Deformation
des bedruckten Flachmaterials bei der Formung des Er-
zeugnisteiles vermieden werden, die eine genaue Plat-
zierung der Bedruckung auf den dafür vorgesehenen Flä-
chen des Erzeugnisses verhindert. Bei der Herstellung
eines Erzeugnisses mit zwei zusammenhängenden Er-
zeugnisteilen wird beispielsweise nur eines der beiden
Erzeugnisteile mittels eines nur dafür verwendeten be-
druckten Flachmaterials mit einer Bedruckung versehen
oder es werden beide Erzeugnisteile mittels zweier ge-
trennter bedruckter Flachmaterialien jeweils gesondert
mit einer Bedruckung versehen. Gemäß einer weiteren
Ausführungsart werden voneinander getrennte Teile des
bedruckten Flachmaterials gesondert von dem Rohling
vor den formgebenden Oberflächen des Formwerkzeugs
für verschiedene Erzeugnisteile positioniert oder der als
weiteres Flachmaterial ausgebildete Rohling ist mit dem
bedruckten Flachmaterial verbunden und voneinander
getrennte Teile des Rohlings werden gesondert vor den
formgebenden Oberflächen des Formwerkzeugs für ver-
schiedene Erzeugnisteile positioniert.
[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsart ist das
Formwerkzeug für die Herstellung von Erzeugnissen mit
mehreren zusammenhängenden Erzeugnisteilen ein
Formwerkzeug zum Herstellen eines Erzeugnisses um-
fassend ein Unterteil und ein Oberteil und mindestens
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ein Unterteil und Oberteil miteinander verbindendes Ge-
lenkband. Das Erzeugnis ist beispielsweise ein als Hau-
benhalbschale (englisch: clam shell) bezeichneter Be-
hälter zur Aufnahme von Burgern oder anderen Produk-
ten für den Schnellverzehr.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsart werden
vor der formgebenden Oberfläche des Formwerkzeuges
für das Unterteil und das Oberteil jeweils voneinander
getrennte bedruckte Flachmaterialien positioniert und
mit ihren Bedruckungen registergenau auf die formge-
benden Oberflächen für das jeweilige Erzeugnisteil aus-
gerichtet.
[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird das
bedruckte Flachmaterial vor der formgebenden Oberflä-
che für ein Erzeugnisteil des Formwerkzeuges positio-
niert und mit der Bedruckung registergenau auf die form-
gebende Oberfläche ausgerichtet und wird vor der form-
gebenden Oberfläche für ein weiteres Erzeugnisteil ein
eine Barriereschicht bildendes Flachmaterial positioniert
und werden beim Formen des dreidimensionalen Er-
zeugnisses das bedruckte Flachmaterial mit dem einen
Erzeugnisteil und die Barriereschicht mit dem anderen
Erzeugnisteil fest verbunden. Die Barriereschicht kann
beispielsweise ein Unterteil einer Haubenhalbschale in-
nen oder außen flüssigkeitsdicht abdichten oder isolieren
und das bedruckte Flachmaterial kann für die grafische
Gestaltung des Oberteiles verwendet werden.
[0032] Gemäß einer anderen Ausführungsart ist das
bedruckte Flachmaterial zugleich eine Barriereschicht.
Das bedruckbare Flachmaterial kann z.B. zugleich zur
grafischen Gestaltung und zur flüssigkeitsdichten oder
isolierenden Ausgestaltung des dreidimensionalen Er-
zeugnisses verwendet werden.
[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird
beim Formen des dreidimensionalen Erzeugnisses mit-
tels eines beheizten Stempels Druck aufgebracht und
Wärme zugeführt. Gemäß einer anderen Ausführungsart
wird das dreidimensionale Erzeugnis mittels eines Form-
werkzeugs mit einer Membran hergestellt, wie in der WO
2017/160217 A1 beschrieben. Gemäß einer weiteren
Ausführungsart ist die Membran zugleich das bedruckte
Flachmaterial und wird nach dem Verbinden mit dem
Rohling durch eine neue Membran das Formen eines
weiteren Erzeugnisses ersetzt.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird die
Wärme über die Teile des Erzeugnisses zugeführt, wel-
che die formgebende Oberfläche des Formwerkzeuges
bilden. Gemäß einer weiteren Ausführungsart handelt es
sich hierbei um einen Formwerkzeugteil aus Metall.
[0035] Gemäß einer weiteren Ausführungsart wird
während des Formens des dreidimensionalen Erzeug-
nisses oder danach überstehendes Randmaterial abge-
trennt. Dies kann beispielsweise durch ein Formwerk-
zeug erfolgen, bei dem ein Stempel zum Aufbringen des
Druckes zugleich als Stanze ausgebildet ist.
[0036] Ferner wird die Aufgabe durch eine Vorrichtung
gemäß Anspruch 15 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsar-
ten der Vorrichtung sind in Unteransprüchen angegeben.

[0037] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Her-
stellen eines dreidimensionalen Erzeugnisses auf der
Basis von Cellulose gemäß dem erfindungsgemäßen
Verfahren gelöst, bei dem ein Formwerkzeug mindes-
tens eine stationäre Registermarke zum Ausrichten von
mindestens einer aufgedruckten Registermarke einer
Bedruckung auf einem bedruckten Flachmaterial auf-
weist.
[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsart umfasst
die Vorrichtung mindestens einen optischen Sensor zum
Erfassen mindestens einer aufgedruckten Registermar-
ke, eine mit dem optischen Sensor verbundene elektri-
sche Steuerungseinrichtung und eine motorgetriebene
Zuführeinrichtung für das bedruckte Flachmaterial zu
dem Formwerkzeug, wobei die elektronische Steue-
rungseinrichtung ausgebildet ist, die Position einer auf-
gedruckten Registermarke zu erfassen und in Abhängig-
keit von der erfassten Position die Zuführeinrichtung so
zu steuern, dass die aufgedruckte Registermarke auf die
stationäre Registermarke ausgerichtet ist. Gemäß einer
weiteren Ausführungsart ist der optische Sensor ortsfest
bezüglich des Formwerkzeuges angeordnet, sodass sei-
ne Position in Bezug auf die stationäre Registermarke
bekannt ist und nur die aufgedruckte Registermarke er-
fasst werden muss, um die aufgedruckte Registermarke
auf die stationäre Registermarke auszurichten. Gemäß
einer anderen Ausführungsart erfasst der optische Sen-
sor sowohl die Position der aufgedruckten Registermar-
ke als auch die Position der stationären Registermarke.
[0039] Gemäß einer weiteren Ausführungsart ist die
elektronische Steuerungseinrichtung mit einer Einrich-
tung zum Ausüben eines Druckes auf den Rohling und
das bedruckte Flachmaterial verbunden und die elektro-
nische Steuerungseinrichtung ausgebildet, die Einrich-
tung zum Ausüben eines Druckes so zu steuern, dass
diese den Rohling und das bedruckte Flachmaterial ge-
gen die formgebende Oberfläche des Formwerkzeugs
presst, wenn die aufgedruckte Registermarke auf die sta-
tionäre Registermarke ausgerichtet ist.
[0040] Gemäß einer weiteren Ausführungsart umfasst
die Vorrichtung eine Vorrichtung zum Bereitstellen des
Flachmaterials, insbesondere eine Rollenvorrichtung
zum Bereitstellen des Flachmaterials in Form einer Rolle,
von der die motorgetriebene Zuführeinrichtung das
Flachmaterial abnimmt, um es dem Formwerkzeug zu-
zuführen. Gemäß einer weiteren Ausführungsart ist zwi-
schen der Vorrichtung zum Bereitstellen des Flachma-
terials und der Zuführeinrichtung eine Einrichtung zum
Bedrucken des Flachmaterials angeordnet, die ausge-
bildet ist, das Flachmaterial bei der Verlagerung von der
Vorrichtung zum Bereitstellen der Zuführeinrichtung zu
bedrucken. Gemäß einer anderen Ausführungsart wird
das Flachmaterial auf der Vorrichtung zum Bereitstellen
in bereits bedrucktem Zustand bereitgestellt.
[0041] Gemäß einer weiteren Ausführungsart umfasst
die Vorrichtung eine weitere Vorrichtung zum Bereitstel-
len des Rohlings und eine weitere motorbetriebene Zu-
führeinrichtung zum Zuführen des Rohlings zum Form-
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werkzeug. Gemäß einer weiteren Ausführungsart ist die
Vorrichtung zum Bereitstellen des Rohlings auf der Basis
von Cellulose eine Vorrichtung zum Bereitstellen eines
weiteren Flachmaterials auf der Basis von Cellulose. Ge-
mäß einer weiteren Ausführungsart ist die weitere Vor-
richtung zum Bereitstellen eine Rollenvorrichtung zum
Bereitstellen des weiteren Flachmaterials in Form einer
Rolle. Gemäß einer anderen Ausführungsart ist die wei-
tere Vorrichtung zum Bereitstellen eine Vorrichtung zum
fortlaufenden Herstellen eines weiteren Flachmaterials
auf der Basis von Cellulose. Gemäß einer weiteren Aus-
führungsart ist die Vorrichtung zum fortlaufenden Her-
stellen des weiteren Flachmaterials eine Vorrichtung
zum Herstellen eines Airlaid.
[0042] Gemäß einer weiteren Ausführungsart umfasst
die Vorrichtung mehrere Formwerkzeuge. Gemäß einer
weiteren Ausführungsart umfasst ein Formwerkzeug
mehrere formgebende Oberflächen, die die Formung
verschiedener Erzeugnisteile eines aus zusammenhän-
genden Erzeugnisteilen bestehenden Erzeugnisses be-
stimmt sind. Gemäß einer weiteren Ausführungsart ist
zwischen der Vorrichtung zum Bereitstellen des Flach-
materials und den mehreren Formwerkzeugen und/oder
dem mindestens einen Formwerkzeug mit mehreren
formgebenden Oberflächen für die Formung verschiede-
ner Erzeugnisteile eines aus zusammenhängenden Er-
zeugnisteilen bestehenden Erzeugnisses eine Einrich-
tung zum Zerteilen des Flachmaterials in verschiedene
Bahnen vorhanden, wobei die Zuführeinrichtung so aus-
gebildet ist, dass sie die verschiedenen Bahnen vor den
formgebenden Oberflächen verschiedener Formwerk-
zeuge positioniert und/oder vor verschiedenen formge-
benden Oberflächen zum Formen verschiedener Er-
zeugnisteile eines zusammenhängenden Erzeugnisses
eines Formwerkzeuges positioniert.
[0043] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der an-
liegenden Zeichnungen von Ausführungsbeispielen nä-
her erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1A-E eine Haubenhalbschale im geöffneten Zu-
stand in der Draufsicht (Fig. 1A), einen
Schnitt entlang der Linie 1B-1B von Fig. 1A
(Fig. 1B), Vorderansicht (Fig. 1C), Unteran-
sicht (Fig. 1D) und in einer Perspektivan-
sicht schräg von oben (Fig. 1E);

Fig. 2A-D dieselbe Haubenhalbschale geschlossen
in der Draufsicht (Fig. 2A), Vorderansicht
(Fig. 2B), Seitenansicht (Fig. 2C) und in ei-
ner Perspektivansicht schräg von oben)
(Fig. 2D);

Fig. 3 eine Vorrichtung zum gleichzeitigen Her-
stellen mehrerer Haubenhalbschalen einer
grob schematischen Ansicht schräg von
oben und von der Seite;

Fig. 4 Rohling und bedrucktes Flachmaterial
beim Zuführen zum Formwerkzeug dersel-
ben Vorrichtung in einem Vertikalschnitt;

Fig. 5 stationäre Registrierungsmarken des

Formwerkzeugs und aufgedruckte Regist-
rierungsmarken des bedruckten Flachma-
terials in der Draufsicht;

Fig. 6 Formwerkzeuge mit alternativer Ausrich-
tung der formgebenden Oberflächen in der
Draufsicht.

[0044] Gemäß Fig. 1 umfasst eine Haubenhalbschale
1 ein schalenförmiges Unterteil 2 und ein schalenförmi-
ges Oberteil 3, die einteilig über ein Gelenkband 4 mit-
einander verbunden sind. Das Unterteil 2 weist diametral
gegenüber dem Gelenkband 4 eine nach außen bevor-
stehende Verriegelungszunge 5 und das Oberteil 3 weist
am Rand einen entsprechenden Schlitz 6 zur Aufnahme
der Verriegelungszunge 5 auf.
[0045] Gemäß Fig. 2 ist die Haubenhalbschale 1 zu-
geklappt, wobei das Oberteil 3 durch Eingreifen der Ver-
riegelungszunge 5 in den Schlitz 6 in der geschlossenen
Stellung gehalten ist.
[0046] Die Unterseite des Unterteils 2 ist mit einem Co-
pyright-Vermerk 7 bedruckt und die Oberseite des Ober-
teils 3 zeigt ein Bild 8 des Produktes und ein Logo 9.
[0047] Die Haubenhalbschale 1 ist einteilig aus einem
Cellulose enthaltenden Rohling 10 und Tissue-Papier
oder einem anderen bedruckten Flachmaterial 11 her-
gestellt. Gemäß Fig. 3 wird für die Herstellung mehrerer
Haubenhalbschalen 1 der Cellulose enthaltende Rohling
10 in Form eines weiteren Flachmaterials 12 von einer
Rolle 13 abgenommen. Das weitere Flachmaterial 12
wird einer Anordnung aus drei Formwerkzeugen 14 zu-
geführt. Die drei Formwerkzeuge 14 weisen jeweils eine
formgebende Oberfläche 15 für das Unterteil 2, eine
formgebende Oberfläche 16 für das Oberteil 3 und eine
formgebende Oberfläche 17 für das Gelenkband 4 auf.
Die formgebenden Oberflächen 15, 16 für das Unterteil
2 und das Oberteil 3 sind jeweils durch eine erste Kavität
18 und eine zweite Kavität 19 gebildet. Die formgebende
Oberfläche 17 für das Gelenkband 4 ist durch eine die
Kavitäten 18, 19 randseitig miteinander verbindende
Vertiefung 20 gebildet.
[0048] Unterhalb des weiteren Flachmaterials 12 wird
das bedruckte Flachmaterial 11.1, 11.2 in Form von meh-
reren voneinander getrennten Bahnen zugeführt. Diese
werden von mindestens einer Rolle abgenommen und
sind bereits bedruckt.
[0049] Jedem Formwerkzeug 14 werden zwei ver-
schiedene bedruckte Flachmaterialien 11.1, 11.2 zuge-
führt, und zwar ein bedrucktes Flachmaterial 11.1 für das
Unterteil 2 und ein weiteres bedrucktes Flachmaterial
11.2 für das Oberteil 3. Das bedruckte Flachmaterial 11.1
für das Unterteil ist in Abständen mit dem Copyright-Ver-
merk 7 bedruckt. Das Material für das Oberteil ist in Ab-
ständen mit dem Bild 8 und dem Logo 9 daneben be-
druckt.
[0050] In Fig. 4 ist das Flachmaterial 11 und das wei-
tere Flachmaterial 12 in einem vergrößerten Vertikal-
schnitt gezeigt. Demnach ist bei dem Flachmaterial 11
die Bedruckung 7, 8, 9 auf der Unterseite zugeordnet,
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die dem Formwerkzeug 14 zugewandt ist. Das weitere
Flachmaterial 12 besteht aus einer zentralen Lage aus
Zellstoff 21 und Tissue-Papieren 22, 23 an der Oberseite
und der Unterseite. Die Tissue-Papiere 22, 23 sind bei
der Herstellung des weiteren Flachmaterials 12 als Air-
laid mit der Lage aus Zellstoff 21 verbunden. Sie sind
Träger für den watteartigen Zellstoff 21. Gemäß Fig. 5
weist jedes Formwerkzeug 14 stationäre Registermar-
ken 24 und weist das bedruckte Flachmaterial 11 aufge-
druckte Registriermarken 25 auf. Diese werden zur De-
ckung gebracht, uns das bedruckte Flachmaterial 11 mit
seiner Bedruckung 7, 8, 9 registergenau auf die formge-
benden Oberflächen 15, 16 auszurichten.
[0051] Wenn dies geschehen ist, werden die beiden
Bahnen aus bedrucktem Flachmaterial 11.1, 11.2 und
das weitere Flachmaterial 12 z.B. durch Einbringen von
Stempeln von oben in die Kavitäten 18, 19 und gegen
die formgebenden Oberflächen 15, 16 und die Vertiefung
20 gepresst. Stempel und/oder die formgebenden Ober-
flächen 18, 19 und die Vertiefung 20 werden erhitzt und
durch die Wirkung von Druck und Temperatur verbinden
sich die Lagen miteinander. Die Stempel sind vorzugs-
weise zusätzlich als Stanzen ausgebildet und trennen
überstehendes Randmaterial von den Haubenhalbscha-
len 1 ab.
[0052] Anschließend können die Haubenhalbschalen
1 mit den Stempeln aus den Kavitäten 18, 19 und der
Vertiefung 20 entnommen und von diesen abgestreift
werden.
[0053] Danach werden nachfolgende Abschnitte der
Flachmaterialien 11, 12 auf die Oberseiten der Form-
werkzeuge 14 verlagert, um die nächste Gruppe aus drei
Haubenhalbschalen 1 zu formen.
[0054] Gemäß Fig. 3 sind die Kavitäten 18, 19 für die
Bildung des Unterteils 2 und des Oberteils 3 senkrecht
zur Transportrichtung der Flachmaterialien 11, 12 ne-
beneinander angeordnet. Dies ist vorteilhaft für die Zu-
führung getrennter bedruckter Flachmaterialien
11.1,11.2 zu Unterteil 2 und Oberteil 3.
[0055] Gemäß Fig. 6 ist es grundsätzlich auch möglich,
die Kavitäten 18, 19 für die Bildung des Unterteils 2 und
des Oberteils 3 in Transportrichtung der Flachmaterialien
11, 12 hintereinander anzuordnen. Bei dieser Ausfüh-
rungsart wird nur das Unterteil 2 oder das Oberteil 3 mit
einem bedruckten Flachmaterial 11 versehen oder wird
das bedruckte Flachmaterial 11 zugleich auf die formge-
benden Oberflächen 15, 16 für das Unterteil 2 und das
Oberteil 3 ausgerichtet.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen
Erzeugnisses auf der Basis von Cellulose umfas-
send die folgenden Schritte:

• Ein Cellulose enthaltener Rohling wird vor ei-
ner die Form des Erzeugnisses definierenden,

formgebenden Oberfläche eines Formwerkzeu-
ges positioniert,
• ein bedrucktes Flachmaterial wird vor der form-
gebenden Oberfläche des Formwerkzeugs po-
sitioniert und mit einer Bedruckung registerge-
nau auf die formgebende Oberfläche ausgerich-
tet und
• der Rohling und das Flachmaterial werden er-
hitzt, gegen die formgebende Oberfläche ge-
presst und zu dem dreidimensionalen Erzeugnis
geformt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das bedruckte
Flachmaterial ein Tissue-Papier ist und/oder bei
dem der Rohling im Wesentlichen oder vollständig
aus Cellulosefasern oder modifizierten Cellulosefa-
sern besteht.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Roh-
ling ein weiteres Flachmaterial ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der als weiteres
Flachmaterial ausgebildete Rohling auf einer fla-
chen Außenseite oder auf beiden flachen Außensei-
ten eine Lage aus Flachmaterial aufweist, wobei vor-
zugsweise das Flachmaterial auf der Außenseite
des Rohlings ein bedruckbares Flachmaterial ist,
weiterhin vorzugsweise ein Tissue-Papier.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem beim Formen des Erzeugnisses das bedruckte
Flachmaterial zusätzlich auf einer Außenseite des
Rohlings aufgebracht wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem ein als weiteres Flachmaterial ausgebildeter
Rohling, der ein bedruckbares Flachmaterial auf
mindestens einer flachen Außenseite aufweist, auf
dem bedruckbaren Flachmaterial bedruckt wird und
beim Positionieren des Rohlings vor der formgeben-
den Oberfläche die Bedruckung registergenau auf
die formgebende Oberfläche ausgerichtet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem das bedruckte Flachmaterial auf der von dem
Formwerkzeug abgewandten Seite des Rohlings
oder auf der dem Formwerkzeug zugewandten Seite
des Rohlings positioniert wird und/oder bei dem das
bedruckte Flachmaterial mit der Bedruckung auf der
von dem Rohling abgewandten Seite positioniert
wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem auf das Flachmaterial Registrierungsmarken
aufgedruckt werden, das Formwerkzeug mindes-
tens eine stationäre Registrierungsmarke aufweist
und durch Ausrichten mindestens einer aufgedruck-
ten Registrierungsmarke auf die mindestens eine
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stationäre Registrierungsmarke die Bedruckung re-
gistergenau auf die formgebende Oberfläche aus-
gerichtet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei
dem gleichzeitig vor den formgebenden Oberflächen
mehrerer Formwerkzeuge ein einziger Rohling und
voneinander getrennte Teile des bedruckten Fach-
materials positioniert werden, wobei die voneinan-
der getrennten Teile des bedruckten Flachmaterials
jeweils gesondert registergenau auf die formgeben-
de Oberfläche des jeweiligen Formwerkzeugs aus-
gerichtet werden, vor dem sie positioniert werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei
dem ein als weiteres Flachmaterial ausgebildeter
Rohling, der fest mit einem bedruckbaren Flachma-
terial auf mindestens einer Außenseite verbunden
ist, auf dem bedruckbaren Flachmaterial entlang
mehrerer paralleler Reihen bedruckt wird, zwischen
den aufgedruckten Reihen aufgetrennt wird und die
aufgetrennten Teile des weiteren Flachmaterials je-
weils gesondert vor verschiedenen Formwerkzeu-
gen positioniert und mit ihren Bedruckungen jeweils
registergenau auf die formgebende Oberfläche der
Formwerkzeuge ausgerichtet werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei
dem mindestens ein Formwerkzeug zum Formen
von Erzeugnissen mit mehreren zusammenhängen-
den Erzeugnisteilen verwendet wird und vor mindes-
tens einer formgebenden Oberfläche des Formwerk-
zeuges für nur eines der zusammenhängenden Er-
zeugnisteile ein nur für die Verbindung mit diesem
Erzeugnisteil bestimmtes, gesondertes bedrucktes
Flachmaterial positioniert und mit seiner Bedru-
ckung registergenau auf die formgebende Oberflä-
che des Formwerkzeugs für das betreffende Erzeug-
nisteil ausgerichtet wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei
dem das bedruckte Flachmaterial vor der formge-
benden Oberfläche für ein Erzeugnisteil des Form-
werkzeugs positioniert und mit der Bedruckung re-
gistergenau auf die formgebende Oberfläche aus-
gerichtet wird und vor der formgebenden Oberfläche
für ein weiteres Erzeugnisteil ein eine Barriere-
schicht bildendes Flachmaterial positioniert und
beim Formen des dreidimensionalen Erzeugnisses
das bedruckte Flachmaterial mit dem einen Erzeug-
nisteil und die Barriereschicht mit dem anderen Er-
zeugnisteil fest verbunden werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei
dem beim Formen des dreidimensionalen Erzeug-
nisses mittels eines beheizten Stempels Druck auf-
gebracht und Wärme zugeführt wird oder bei dem
mittels eines Formwerkzeugs mit einer Membran

Druck aufgebracht und über die formgebende Ober-
fläche des Formwerkzeuges Wärme zugeführt wird,
wobei vorzugsweise während des Formens des drei-
dimensionalen Erzeugnisses oder danach überste-
hendes Randmaterial abgetrennt wird.

14. Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensiona-
len Erzeugnisses gemäß dem Verfahren nach einem
der Ansprüche 1 bis 13, bei dem ein Formwerkzeug
mindestens eine stationäre Registermarke zum Aus-
richten von mindestens einer aufgedruckten Regis-
termarke einer Bedruckung auf einem bedruckten
Flachmaterial aufweist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, die mindestens ei-
nen optischen Sensor zum Erfassen zumindest ei-
ner aufgedruckten Registermarke, eine mit dem op-
tischen Sensor verbundene elektrische Steuerungs-
einrichtung und eine motorbetriebene Zuführeinrich-
tung für das bedruckte Flachmaterial zu dem Form-
werkzeug aufweist, wobei die elektronische Steue-
rungseinrichtung ausgebildet ist, die Position einer
aufgedruckten Registermarke zu erfassen und in
Abhängigkeit von der erfassten Position die Zuführ-
einrichtung so zu steuern, dass die aufgedruckte Re-
gistermarke auf die stationäre Registermarke aus-
gerichtet ist, und/oder bei dem die elektronische
Steuerungseinrichtung mit einer Einrichtung zum
Ausüben eines Druckes auf den Rohling und das
bedruckte Flachmaterial verbunden ist und die elek-
tronische Steuerungseinrichtung ausgebildet ist, die
Einrichtung zum Ausüben eines Druckes so zu steu-
ern, dass diese den Rohling und das bedruckte
Flachmaterial gegen die formgebende Oberfläche
des Formwerkzeugs presst, wenn die aufgedruckte
Registermarke auf die stationäre Registermarke
ausgerichtet ist.

13 14 



EP 3 587 665 A1

10



EP 3 587 665 A1

11



EP 3 587 665 A1

12



EP 3 587 665 A1

13



EP 3 587 665 A1

14



EP 3 587 665 A1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 587 665 A1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 587 665 A1

17

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 2017160217 A1 [0005] [0017] [0033] • WO 2017160218 A1 [0006] [0017] [0020]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

• LARSSON, P. A. ; WÄCKBERG, L. Towards natu-
ral-fibre-based thermoplastic films produced by con-
ventional paper-making. Green Chemistry, Februar
2016, vol. 18 (11), 3324-3333 [0004]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

